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18. August 2023  

23 AKTION Velo-Gross-Anhänger mit integrierten Bremsen 

Velo-Gross-Anhänger oder Lastenanhänger gehören immer häufiger zum Stadtbild, hauptsächlich für 
Gütertransporte. Das Fahrgefühl unterscheidet sich trotz hoher Zuladung kaum vom normalen Fahr-
radfahren und man kann wie gewohnt einfach, schnell und bequem losfahren. 

Mit einem Gross-Anhänger können Lasten mit einem Gesamtgewicht bis zu 140 kg transportiert wer-
den. Somit eignet er sich für den Transport von schweren Lasten, eine Fahrt zum Entsorgungshof zu 
Recyclingzwecken oder einen Grosseinkauf. 
Damit sicher gebremst werden kann und der Anhänger das Velo nicht wegdrückt, ist eine integrierte 
Auflaufbremse standardmässig eingebaut. 

Förderbeitrag für 1 Velo-Grossanhänger: 

• 30% des Verkaufspreises, maximal Fr. 2‘000.--. 

Die Aktion "Velo-Grossanhänger" ist auf die Gesamtsumme von maximal Fr. 20‘000.-- beschränkt. 
Beitragsgesuche werden in der Reihenfolge des Eingangs (Datum Online-Gesuch) berücksichtigt. 

Begrenzung: 
− Pro Gewerbebetrieb in Wil kann der Beitrag für 1 Gross-Anhänger pro 3 Mitarbeitende bezogen 

werden. 
− Pro Privater Haushalt in Wil kann der Beitrag für 1 Gross-Anhänger beansprucht werden. 

Bedingungen: 

− Das Beitragsgesuch muss zwingend vor dem Kauf eingereicht und bestätigt werden. Das Online-
Anmeldeformular finden Sie unter Energiefördermassnahmen Stadt Wil. 

− Die Gültigkeit der Beitragszusicherung ist auf drei Monate befristet. Nach Ablauf dieser Frist ver-
fällt die Beitragszusage automatisch und es kann kein Beitrag mehr ausbezahlt werden. 

− Förderbeiträge werden nur für fabrikneue Gross-Anhänger mit integrierten Bremsen ausgerichtet 
und sind ausschliesslich für Haushalte und Gewerbebetriebe auf dem Gemeindegebiet der Stadt 
Wil bestimmt. 

− Durch die Stadt Wil unterstützte Gross-Anhänger dürfen während mindestens fünf Jahren weder 
verkauft noch verschenkt werden.  

− Rückforderungen von Beiträgen sind in Art. 16 und 17 Energiefondsreglement geregelt. 
− Die Auszahlung erfolgt erst nach Vorliegen der Kaufquittung sowie einem Foto des Gross-

Anhängers. 
− Im Grossanhänger ist zwingend eine Bremse ab Werk integriert.  
− Grossanhänger werden nur unterstützt, wenn sie in der Schweiz gekauft werden. 
− Der Energiefonds der Stadt Wil unterstützt Velo-Grossanhänger auf dem Gebiet der Stadt Wil in 

den Versorgungsgebieten der Elektrizitätsversorger, welche in den Energiefonds einzahlen. 

https://www.stadtwil.ch/online-schalter/86860/detail

